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Vollzug des Bayer. Wassergesetzes (BayWG), des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 

Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg);  

Anhörung für die gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG; 

Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der Firmenkläranlage der Fa. Südstärke GmbH über 

den Rollgraben in die Paar 
 
 
Die Firma Südstärke GmbH beantragt die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von 
gereinigtem Abwasser aus der Firmenkläranlage über den Rollgraben in die Paar. Die derzeitige 
Genehmigung ist bis 31.12.2023 befristet.  
 
Der Plan für das Vorhaben liegt in der Zeit vom 31.03.2023 bis 02.05.2023 im Eingangsbereich der 
Bauverwaltung der Stadt Schrobenhausen, Lenbachplatz 6, 86529 Schrobenhausen innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (16.05.2023) schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Schrobenhausen Lenbachplatz 6, 86529 Schrobenhausen, Zimmer Nr. 2  
oder beim 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Platz der Deutschen Einheit 1, 
86633 Neuburg a. d. Donau, Zimmer 277 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der VerwaItungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 
BayVwVfG einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist Stellungnahmen oder 
Einwendungen zu dem Plan abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass wir nicht zwingend einen Erörterungstermin durchführen wollen, 
wenn alle Beteiligten darauf verzichten. 
 
Falls Sie Einwendungen erheben, werden Sie deshalb gebeten, mit der Einwendung einen evtl. 
Verzicht auf die Durchführung eines Erörterungstermins mitzuteilen. 
Wenn dennoch ein Erörterungstermin angesetzt wird, wird er mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in einem evtl. 
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass 

 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 
  Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
   Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind. 
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Diese Bekanntmachung finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamtes Neuburg- 
Schrobenhausen (https://www.neuburg-schrobenhausen.de/amtliche-bekanntmachungen). 
 
 
 
Schrobenhausen, den 20.03.2023 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 
(Im Original gezeichnet) 
 
Reisner 
Erster Bürgermeister 
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4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Drei Linden Süd“ für das Grundstück Flnr. 1171 der 

Gemarkung Schrobenhausen; 

Inkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.11.2022 die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 „Drei 
Linden Süd“ für das Grundstück Flnr. 1171 der Gemarkung Schrobenhausen (Hans-Sachs-Weg 
25) gemäß §§ 2 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches -BauGB- und Art. 23 der Bayerischen 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- einschließlich Begründung in der Fassung vom 
15.11.2022 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan liegt nunmehr mit Satzungstext und Begründung ab Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung öffentlich aus und kann in der Bauverwaltung der Stadt Schrobenhausen, 
Lenbachplatz 6, während der allgemeinen Dienststunden oder zeitnah auch über das Geoportal der 
Stadt Schrobenhausen von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft erhalten. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 Baugesetzbuch tritt der Bebauungsplan mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB ist auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des 

Absatzes 4 BauGB hinzuweisen. 
 

1. Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt (§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 
BauGB). 

2.  Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. (§ 44 Abs. 4 BauGB) 

 
II.  Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 

Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 und 2 beachtliche Verletzung des dort bezeichneten 
Verfahrens und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB); der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
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Schrobenhausen, den 27.03.2023 
STADT SCHROBENHAUSEN 
 
(Im Original gezeichnet) 
 
Reisner 
Erster Bürgermeister 
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